
Aufbewahrungsfristen
Aufbewahrungspflichten mit unterschiedlichen Auf-
bewahrungsfristen  ergeben sich aus zahlreichen
Einzelgesetzen und Verordnungen. Die wichtigsten
Vorschriften für geschäftliche Unterlagen sind die
handels- und steuerrechtlichen Regelungen des Han-
delsgesetzbuches (§ 257 HGB), der Abgabenordnung
(§§ 147, 147a AO) und des Umsatzsteuergesetzes (§ 14
UStG).

Wer muss Aufbewahrungspflichten beachten?

Derjenige, der nach Steuer- oder Handelsrecht zum Füh-
ren von Büchern und Aufzeichnungen verpflichtet ist, ist
auch verpflichtet, diese aufzubewahren. Das gilt also für
Einzelkaufleute, Personenhandelsgesellschaften, Kapital-
gesellschaften, Genossenschaften und juristische Perso-
nen, sofern sie ein Handelsgewerbe betreiben. Die steuer-
lichen Aufbewahrungsfristen treffen darüber hinaus auch
nicht im Handelsregister eingetragene sonstige Gewer-
betreibende und Freiberufler.
Nach dem Steuerhinterziehungsbekämpfungsgesetz
haben ab 2010 auch Privatpersonen, bei denen die Sum-
me der positiven Einkünfte gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 4 bis 7
EStG (sog. Überschusseinkünfte) mehr als 500 000 Euro
im Kalenderjahr beträgt, die Aufzeichnungen und Unterla-
gen über die den Überschusseinkünften zu Grunde liegen-
den Einnahmen und Werbungskosten aufzubewahren.
Darüber hinaus kann nunmehr die zuständige Finanzbe-
hörde den Steuerpflichtigen für die Zukunft zur Aufbewah-
rung der genannten Aufzeichnungen und Unterlagen
verpflichten, wenn er bestimmten Mitwirkungspflichten
nicht nachgekommen ist.

Was ist wie lange aufzubewahren?

Die gesetzlich geregelten Aufbewahrungsfristen sind
Mindestzeiträume für die Aufbewahrung. Dabei gelten im
Steuerrecht grundsätzlich dieselben Fristen wie im Han-
delsrecht:

Zehn Jahre für Bücher und Aufzeichnungen, Buchungs-
belege, Inventare und Bilanzen, Jahresabschlüsse und
Konzernabschlüsse, Lageberichte und Konzernlagebe-
richte,  die Eröffnungsbilanz sowie zu Ihrem Verständnis
erforderlichen Arbeitsanweisungen und sonstige Organi-
sationsunterlagen.

Sechs Jahre für empfangene Handels- oder Geschäfts-
briefe und Wiedergaben der abgesendeten Handels- oder
Geschäftsbriefe.

Sechs Jahre für Lohnkonten.

Sechs Jahre für Aufzeichnungen und Unterlagen über die
den Überschusseinkünften zu Grunde liegenden Einnah-
men und Werbungskosten.
Die Fristen beginnen stets mit Ablauf des Kalenderjahres,
in dem die letzten Eintragungen, Änderungen oder Hand-
lungen in den jeweiligen Unterlagen vorgenommen
wurden, Handelsbriefe empfangen oder abgesandt bzw.
Rechnungen i.S.d. § 14 UstG ausgestellt worden sind.
Die Aufbewahrungsfrist kann sich auch verlängern, wenn
das Schriftgut für Steuern von Bedeutung ist, bei denen
die Festsetzungsfrist noch nicht abgelaufen ist.

Zur Beweissicherung sollten darüber hinaus auch solche
Unterlagen nach Ablauf der Aufbewahrungsfrist aufbe-
wahrt werden, die für schwebende steuerliche Außenprü-
fungen, vorläufige Steuerfestsetzungen und geplante
Rechtsbehelfsverfahren relevant sein können. Auch für
zivilrechtliche Beweiszwecke kann die weitere Aufbewah-
rung der Unterlagen erforderlich sein.

In welcher Form müssen Unterlagen aufbewahrt wer-
den?

Für die Aufbewahrung von Unterlagen sind grundsätzlich
drei verschiedene Zustände gesetzlich zugelassen:

Im Original aufzubewahren sind die Abschlüsse und
Eröffnungsbilanzen sowie bestimmte Daten einer Zollan-
meldung. Ferner müssen originär digitale Daten in einer
Form aufbewahrt werden, die eine maschinelle Auswer-
tung gestattet.

Für Handels- und Geschäftsbriefe und Buchungsbelege
reicht die  bildliche Wiedergabe, die mit dem Original
übereinstimmt. Die bildliche Wiedergabe von originär
digitalen Daten, etwa als Papierausdruck reicht i.d.R. nicht
mehr aus, da keine maschinelle Auswertung möglich ist.

Bei allen anderen aufbewahrungspflichtigen Unterlagen
reicht die inhaltliche Wiedergabe.

Aus Gründen der Beweissicherung kann es unabhängig
von der Aufbewahrungspflicht erforderlich sein, bestimmte
Unterlagen im Original vorlegen zu können (z.B. Urkun-
den, Vollmachten, Wertpapiere). Darüber hinaus ist zu
beachten, dass im Rahmen von Mitwirkungspflichten (z.B.
§ 90 AO) bestimmte Aufzeichnungen und Dokumentatio-
nen zu erstellen sind, die unabhängig von spezifischen
Aufbewahrungspflichten und –fristen in allen offenen
Besteuerungsverfahren vorgelegt werden müssen.

Wo muss aufbewahrt werden?

Aus steuerrechtlicher Sicht ist das Schriftgut grundsätzlich
in Deutschland aufzubewahren. Das HGB macht hierzu
keine Vorgaben. Die Unterlagen müssen jedoch in ange-
messener Zeit vorgelegt werden können.

Sanktionen bei Verstößen?

Werden die Aufbewahrungspflichten nicht eingehalten,
entspricht dies nicht den Grundsätzen ordnungsgemäßer
Buchführung. Das kann Auswirkungen auf den Bestäti-
gungsvermerk des Abschlussprüfers haben. Die Finanz-
behörde ist berechtigt die Besteuerungsgrundlagen zu
schätzen. Im Einzelfall können auch Steuerstraftatbestän-
de oder sonstige  Straftatbestände  verwirklicht sein.

Tipp: Kleines ABC der Aufbewahrungspflicht
Eine detaillierte Auflistung der Aufbewahrungsfristen für
die unterschiedlichen Belege und Aufzeichnungen haben
wir in einem kleinen Lexikon zusammengestellt.
Sie finden es ebenfalls in unserem Downloadbereich.


